
Buchbesprechungen 

Alexander Roßnagel (Hrsg.), Freiheit im 
Griff. Informallonsgesellschaft und Grundge­
set z (Edition Universitas), S. Hirzel- Wissen­
schaftliche Verlagsgesellschaft, Stut/gar/ 1989, 

188 Seiten, DM 29,--. 

Ein reißerischer Titel mag zwar angesichts 

der kaum noch überschaubaren Literaturpro­

duktion für mehr Aufmerksamkeit sorgen, 

verunklart allerdings das wissenschaftliche 
An.liegen: »Freiheit im Griff« - die Frage 

nach dem Subjekt bleibt offen. Ist es die neue 

Technik, di e nach der Freiheit greift, oder die 
»Informationsgesellsch.ft« bzw. bestimmte 

soziale Gruppen? Schon auf diese Grundsatz­
frage werden in dem Sammelband unter­

schiedliche Antworten gegeben . Dabei reicht 

das Spektrum der in den verschiedenen Bei­
t.rägen behandelten sozialen Felder immerhin 

von den neuen Entwicklungen der Telekom­
munikation bis zu Polizeistrategien, dem Ge­

sundheitswesen und der VerwaltungsautOma­
tion - jeweils vor dem Hintergrund ihrer 

verfassungs- und arbeitsrechtlichen Einbin­
dung. 

In seiner Einführung konstatiert der Heraus­
geber, daß von der »Entwicklung und An­

wendung von Techniks}'stemen« ein Anpas­

sungsdruck auf die Rechtsordnung ausgeht 

(S. 10 ff.). Belegen kann er dies u. a. mit dell 
geselzlichen Blankoformeln, die z. B. auf den 

Stand der Technik verweisen und privaten 
Normungsgremien jeweils die Ausfüllung 

überlassen . So würden in der Rechtspraxis 
aus Regeln der Technik Regeln des 

Rechts . 
Aber gerade dieses Beispiel der Normie­

rungskompetenz von Expertengremien läßt 
an der TI,ese von der rechtsdeterminierenden 

Kraft . der Technik. Zweifel aufkommen. Die 
Entscheidung, welche technischen Regeln je­

weils als verbindlich für das Technik- und 
Umweltschutzrecht definiert werden, wird 

schließlich von Menschen getroffen. Technik 

und Recht, betOnt von Alemann (S. 24), sind 
nicht ahistOrisch und asozial zu denken: 

»Technik ist keine Domäne freischwebender 

Erfinder und emsiger Anwender, sondern auf 

Bedürfnisse, Interessen und damit gesell­
schaftliche Tatbestände hin entwickelt«. Dar­

aus leitet sich für ihn die Frage ab, ob neben 
dem Grundrecht auf informationeUe Selbst­

bestimmung und dem Prinzip der Umwelt­

verträglichkeit ein Recht oder gar Grund­
recht auf So;:: ialverträglichkeit neuer Techno­

logien gefordert werden sollte. Von Alemann 
verneint diese F rage im Hinblick auf die alt­

bekannten Schwierigkeiten mit der Konkreti­

sierung ähnlich vager Verfassungspostulate 

wie z . B. dem Sozia.lstaatsgcbol. Dafür aber 
plädiert er für die Anerkennung der Sozial­

verträglichkeit als eines »politischen Grund­
werts» , der vo r allem im Wege demokrati­

scher Verfahren zu verwirklichen sei. Hierfür 
liefert der AutOr vorerst nur einige Stich­

worte wie "Partizipation und öffendicher 
Diskurs« um die zentra.len Fragen der Tech­

nikgcstaltung. 

Wiederaufgegriffen wird diese Diskussion 
um »demokratische Strategien« ll1 den 

Schlußbeiträgen : Kubicek untersucht anhand 
des ISDN-Aufbaus vier mögliche Gest.l­

tungsoptionen und ihre jeweiligen Auswir­

kungen, Däubler geht der Frage nach , in 
welchem Maße die Verweigerung von Akzep­

tanz als Mittel der Technikgestaltung wirken 
kann. Ähnlich wie der Beitrag von Bahl kriti­

siert er, daß die Gewerkschaften bisher kaum 

das Thema Technikgestaltung angegangen, 
sondern sich im wesentlichen auf die Korrek­
tur sozialer Folgen beschränkt hätten. Not­
wendig sei eine Art »Gegenforschung«, aller­

dings, so konstatiert Däubler abschließend: 

"Ohne grundsätzliche Änderung der politi ­
schen Machrverhältnisse läßt sich die Rich ­

tung der Technologieentwicklung nicht ver-
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514 ändern, läßt sich gewmnonentierre nicht 

durch menschenonentierte Technologie er­
setzen« (S. 175). Ähnlich äußert sich Roßna­
gel. - Allein mit dieser allgemeinen, manchen 
als fromm er Wunschtraum, anderen als Be­

schwörung historisch überholter Sozialideale 
erscheinenden, gleichwohl richtigen Festslel­
lung iSt nichts gewonnen. Roßnagel reflek­
tiert denn auch konkrete Ansatzpunkte für 

Änderungen: das AuslOien verfassungsver­

traglicher funktional-äquivalenter Alternati­
ven in der jeweiligen technischen Entwick­
lung, die Offenhahung alternativer Entwick­
lungsmög~chkeiten, die Umgestal tung der 
Hochtechnologiegesetzgebung zu einem of­
fenen , auf Selbstkorrektur angewiesenen Pro­
zeß. Um die Zukunftsoffenheit gesellschaftli­
cher Lernprozesse sicherzustellen, werden als 
Alternative zum Typ der ».Jahrhundertge­
setze" sogenannte Sequenznormen vorge 

schlagen, die die Entwicklung technischer 
Systeme zeitlich strukturieren seJlen. 
Den i.ntellektuellen Reiz der Lektüre des Bu­
ches machen neben den Diskussionsbcitrcigen 
zu den ).s trategischen", Grundsatzfragen die 
sowohl empirisch als auch normativ angeleg­
ten Einzelanalysen zu verschiedenen Berei­
chen der .grundgeset.zl.ichen Ordnung. aus. 
Schon die beiden ersten, um das Thema De­
mokratie zelHriencn Beiträge belegen aller­
dings, daß das Kriterium der "Verfassungs­
venrägl.ichkeitv kaum weniger vage ist als 
»Sozialverträgllchkeit«: Der Dissens bricht 
nicht erst beim ,)Kampf um Verfassungsposi­
lionen .. Uürgen Seifert) auf, sondern beginnt 
bereits bei der Einschätzung der sozialen 
Nutzungsmöglichkeiten und Folgewirkun­
gen der neuen Technologien. So malt Haefner 
die Vision vom Homo sapiens informaticus, 
dem die Informations- und Kommunika­
tionstechnik ermögliche, sei ne Grundrechte 
intensi ver zu verwirklichen. Als Beispiel wird 
u. a. die Versammlungsfreiheit genannt: 
Computerkonferenzen böten di e Möglich­
keit zur »virtuellen Versammlung« einer tele­
kommunikativen Gruppe, unabhängi g von 
Ort und Zeit. Durch die neuen Technologien 
»wird es möglich sein, die jetzige f orm der 
repräsent.ativen Demokratie zu erweitern und 
zu einer neuen form der D emok ratie 'Zu ge­
langen, die ich die direktere Demokratie 
nenne« (S. )2). 

Ungewohnt provokant antWOrtet Bull hier­
auf unter dem Titel ,~Telekommunikative 

Traum-Demokratie?« Er wendet sic h vo r al­
lem gegen die Vorstellung ei ner »Leh nsessel -

Demokratie«, die den persönlichen Au s­
tausch der Mein ungen durch den Knopf­
druck am Computerterminal ersetzen will 
und damit der ).Bewußtseinsindusuie« eine 
noch stärkere Stellung einräume. Richtig ver­
weist Bull darauf, daß die Zugänglichkeit des 
Verwahungswissens (erwa im Bereich des 
Umweltschutzes) primär kein technisches, 
sondern ein Machtproblem ist. 
Das Problem des Informationsvo rsprungs 
der Exekutive und die unter dem Stichwort 
. Freedom of Inform atio n. gefü hrte Disku s­
sion wird auch in den Beiträgen von H ammer 
und Wedde angesprochen. Während H ammer 
die möglichen - zumeist negativen - Auswi.r­
kungen der Ökonomisierung der Informa ­
tion beschreibt, schilden Wedde im einzelnen 
die neuen Möglichkeiten der Verwaltun gs­
automat.ion. Er verweist auf die sektoralen 
Autonomieverluste der untergeordneten Ver­
waltungsinstanzen und auf die Schmälerung 
von Kontrollmöglichkeiten der politischen 
Opposition gegenüber der Exekutive. Leider 
wird hierbei ein imeressamer Gedanke nicht 
weiterverfolgt, den Roßnagel in ~Univers j­

tas. 2/89 (dort ist ci n Teil der Beiträge vorab 
veröffentlicht worden) äußert : Die Informa­
tisierung der Verwaltung bewirkt U . 3 . eine 
tiefgreifende Funktionsverschiebun g des Ge­
waltenteilungsprinzips vorn freiheitssiehern­
den Effekt der Machtbegrenzung zu r .effi­
zienzsteigernden Differenzierung staatlicher 
Gewah in fu nktionsge rechte Oq~ane.( . Näher 
zu analysieren wäre in diesem Kontext auch 
die Verlagerung nationaler (B und es- und 
Landes-)kompetenzen auf Organe der 
EG. 
Wedde votiert gegen den Aufbau hochinte­
grierter Informationssysteme bei den Lan­
desverwaltungen, statt dessen soJlten sich 
Kommunikationssystcme auf das Bereithal­
ten von Netzen und Diensten beschranken, 
ohne dabei auf die Übermitdungsinhalte Ein­
fluß nehmen oder zugreifen zu können. 
Ebenso wie Wedde plädiert auch Pordesch in 
sei.nem Beitrag über Informationstechnik und 
neue Polizeistrategien für eine Restriktion der 
Datenverarbeitung vor allem im Hinbljck auf 
personenbezogene Info rm ationen: Die si­
cherste Maßnahme des Daten- und Grund­
rechtsschutzes sei die konsequente Datenver­
meidung (5. 104). Dabei vertraut er angesichts 
der bekannten gcsclzgeberischen Kompe­
(enzausdebnungen weniger auf rechtliche 
Eingrenz.ungsversuche aJs auf ) teehn ische 
Maßnahmen «. Aber wer soll diese real.isieren 
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bzw. durchsetzen, solange der politische 

Wille bei den verantwortlichen Instanzen 

fehlt und es auch am Druck einer bürger­

rechtlich sensibilisienen Öffentlichkeit man­

gelt? (Oder sollte der Verfasser an beherzte 

SelbsthiJfea.ktionen wie den ungebetenen Be­

such der Bevolkerung der untergehenden 

DDR bei Stasi-DienstStellen denken?'), In­

soweit kann der AutOr auf die Frage nach 

dem sozialen Subjekt, das »Datenvermei­

dung'~ oder Entnetzung erzwingen konnte, 

ebensowenig Antwort geben wie andere vor 

ihm (vgl. z, B, Steinmüller (Hrsg,), Verdatet 

und vernetzt. Sozialökologische Handlungs­

spielräume in der Informationsgesellschafl, 

Frankfurt 1988 und dazu die Besprechung in 

DuR J 989, 86 ff), 
Während das, was Pordesch über die Ent­

wicklung der polizeilichen Praxis darlegt, 

weitgehend aus anderen Publikationen be­

kannt ist (die Pordesch allerdings nur wenig 

auswenet), beleuchten Hammer/Roßnagel 

ein in der Datenschutzliteratur häufig ver­

nachlässigtes l:cld, die Informatisierung des 

Gesundheitswesens. Mit der weiteren Verda­

tung des Gesundheitswesens, konstatieren 

die Verfasser, dürfte insgesamt eine Macht­

verschiebung noch weiter weg von den Be­

troffenen hin zu den bürokratischen Appara­

ten des GesundheitssektOrs bewirkt werden. 

Statt mit technikgestützten Kostenbegren­

zungsstrategien an den Folgen, d. h. der 

Krankheit anzusetzen, müßten die Krank­

heitsursachen bekämpft werden: Als Stich­

worte nennen Hammer/Roßnage1 hier das 

Verbot der ZigaJ'ettenwerbung und die Zäh­
mung des Straßenverkehrs. 

Vorschläge wie diese dürften Widerspruch 

provozieren. Auch mögen manche Rezensen­

ten gegen die AutOren (eine Frau ist nicht 

dabei) des Sammelbandes den Vorwurf erhe­

ben, sie argumemienen zuwenig verfassungs­

rechtlich. Auf der anderen Seite macht der 

Roßnagel-Band ein weiteres Mal deutlich, 

daß sich das komplexe Thema "Recht und 

neue Technologien( nur interdisziplinär und 

diskursiv behandeln läßt - ohne den Versuch, 

letzte rechtsdogmatische Wahrheiten zu de­

kretieren. 

/."fartin Kutscha 

Gerard Braun thai, Politische Loyalität, und 
öffentlicheT DJenSl, DeT .Radikalenedaß< 
von 1972 und die Folgen - mll l'inem Epilog 
von Klaus Dammann, Schüren Verlag /."far­

bUTg 1993,24° S, DM } 6,-

Betrachtet man die Bibliographie dieses \Yfer­

kes, so könnte man sich zunächst - voreilig­

die Frage stellen, ob bei der FüLle von Veröf­

fentlichungen über den »Radikalenerlaß« von 

t972 und die Folgen (so der Untenitel des 

Buches) ein weiteres Buch überhaupt sinnvoll 

und notwendig ist. Um das Ergebnis der Be­

sprechung vorwegzunehmen: es ist! 

I. Der Autor (1923 in Cera geboren, lehne er 

bis 1988 an der Universität von Massachu­
sen$, seit 1988 ist er emeritiert) gehört zu den 

renomierten amerikanischen Kennern der 

Geschichte und Politik der Bundesrepublik 

Deutschland nach 1945. 

2. Der Radikalenerlaß wird ausführlich und 

erschöpfend behandelt, 
- das ,) Vorspiel zu 1972,~ und den ))Radika­

lenerlaß von 1972<', 

»die Nachwirkungen 1973-1976« ebenso 

wie 'ldie Nachwirkungen 1976-1980,' und 

))in den 80er Jahren«, ferner 

ein Kapitel über »Bürgerliche Freiheiten in 

der Bundesrepublik«, Gezeigt werden 

- die »Internationalen Reaktionen« und 

schließlich 
Schlußfolgerungen gezogen, abgerundet 

durch einen Epilog von Klaus Dammann. 

der sich mit den neueren Entwicklungen 

des Radikalenerlasses seit der Wende in 

Ost- und Westdeulschland auseinander­

setzt. 

3. Das Besondere an dieser systematischen 

Aufarbeitung der Geschichte des Radikalcn­

erlasses (sam[ Vorgeschichte) der letzten 

20 Jahre ist sicherlich die Perspektive, aus der 

der Autor an die Sache herangeht - er ist Au­

ßenstehender, nicht direkt Beteiligter, sicher 

dadurch eher als manch anderer in der Lage, 

diese »Berufsverbotsproblematik,( zumindest 

relativ objektiv zu beleuchten - wenn dies 

überhaupt möglich ist. Er möchte eine "Ce­

samteinsehätzung geben, einschließlich der 

Ansichten beider Seiten« (S, 10), 
4. Um mit dem Epilog zu bcgilllll.!n: Klaus 

DammarJn skizziert auf wenigen Seiten die 

Probleme, die die . Abwicklung staatlicher 

Institutionen« in der ehemaligen DDR mit 

sich bringt sowie die aktuelle nationale und 

internationale Entwicklung der sog. Berufs­

verbote. Der AutOr vOn !>Dasfthe/\e/il Be-

5I5 
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rufsverbot«, Konkret }/88, 5. )4-36 hat lang­

jährige Erfahrungen als Verteidiger in "Be­
rufsverbOlsverfahren (i . I Er schilden kurz und 

informa tjv die Situation der Verfolgung poli­
tisch mißl iebiger Linker nach 1989. Die Dar­
stellung endet mit der Abweisung der Kündi­
gungsklage gegen Hein rich Finck durch das 
Arbeitsgericht Berlin. Die Aufhebung des 

Uneils durch das Landesarbeitsgericht Berlin 
bestätigt die letzrlich pessimistische (?) Ten­
denz des Epilogs nachträglich .' 
5. Das einführende Kapitel gibt einen Über­
blick über die Staats treue der Beamten im 
Kaiserreich, in der Weimarer Republik. in der 
Na.:t.izeit und bis 1960 in der Bundesrepublik. 

Es zeigt, daß eine loyale Unterstützung jeder 
Regierung durch die Beamten} ob tOtalitar, 

autOritär oder demokratisch - eine beherr­
schende Kontinuität - bestand (5.)4 f.). 

Das folgende Kapitel - Der Radikalenerlaß 
von [972 - steHt das polit.ische Umfeld dar, 

das zur Unterzeichnung des Beschlusses der 
ständigen Konferenz der Ministerpräsidenten 
am 27. J. '972 fühne. Die Positionen pro und 
COntra werden gegenübergestellt und die 

Ausführung des Erlasses skizziert. Der Autor 
macht deutlich, daß "der Erlaß den Vorrang 
symbolisiert , den die Regierung mit der For­
derung nach Loyalität der öffentlich Bedien­

steten dem Schutz des Staates vor dem Schutz 

der verfassungsrechdich zugcsichenen Per­
sönl.ichkeitSreclue des einzelnen gab" (5.55) 
und "welche Bedeutung der politische Kurs 
des Staates, seines Antikommunismus . .. de­
monstrierte ". 

Als zwingende Gründe für die Entstehung 

des Erlasses führt er an: 
»die politische Exponicrtheit des StilateS, 

die bemerkenswerte deutSche Empfind­
lichkeit in Fragen der politischen Demo­
kratie, 

- die antikommunistische Ideologie, 
die Erhaltung des neokapitalistischen Sy­

stems und 
- die Furcht vor einer Unterminierung der 

BRD durch die DDR« (5.)6). 

Das Kapitel über die Nachwirkungen 

t973-1976 enthält eine statistische Aufarbei-

, Vgl. lucb K. Damm:mn. BC'ru(~vcrbOfC - C.in es sie In der 
C'hemalLgt.n DDR), 10: VDJ -Forum . ' 91, 4 rf. S. Hummel, 
B"rufs\'crbotsdI!rTl2g0tl~ nuchl mit f3.hdlE'r Solid ,lnt.1t f.ll· 
.sehe: [:rool(-n. VDJ -Forum '4/ 91. 1 f.; \'&1. ~uch K. Dam­
nunn, Abwicklung, W2ncschlci(C' und FngC'b ogcn lr1 dcr 
chcmalis~n DDR, DuR 1" 1, 1.42J(.: D. M2Jcr, Ein h;Jl­
blcncr R«btsSl22t rur Ostdcutschl:lnd? KJ 1991, 147H, 

~ LAG Bcrlio . Urteil v. 16. 12.19.91 - I ~ Sa 3~/91 -. 

tung der .heißen« Phase der Anwendung des 
Erlasses und die Darstellung der heftigen De­

batten zwischen Regierung(en) und Berufs­
verbotsgegnern, das Entstehen der Bürgerini­
tiativen, die Erläuterung der Kluft zwischen 
der sozial-liberalen Weltanschauung einer­
seits und der konservativen andererseitS, die 
auch in den Parteien und Gewerkschaften be­
stand. 
Die anschließende ausführliche Darstellung 
der internationalen Reaktionen zeigt den ver­
geblichen Versuch Bonns auf, die Problema­
tik der ~Berufsverbote« aus dem internatjo­
najen Geschehen herauszuhahen. Braunthal 
schilden die internationalen Proteste, die 
westdeutschen Reaktionen hierauf, doku­
mentien das Russell-Tribunal 1978, widmet 
sich anhand zweier Fälle den Aktivitäten des 
Europarat. und geht auf d.ie Rolle der EG, 
der UN und schließli,h der IAO ein. Der Be­
richt des IAO-Sachverständigenausschusses 
von 1988 wurde zum Mittelpunkt einer er­
neuren Kontroverse um den Radikalenerlaß 
in der Bundesrepublik. 

Dcr Tcil »Nachwirkungen 1976- 1980« wid­
met sich Einzelfällen, bewenet die psycholo­
gischen Auswirkungen des »Hangs zum Per­
fektionismusl( der Behörden. denkt an den 
Eingang der Problematik in Theater und Ro­
mane und analysierr dte Versuche zu einer 
Liberalisierung der Überprüfungspraxis 
durch Klose und Koschnick einerseits, die 
Haltung der CDUIC5U andererseits, sowie 
die öffentliche Meinung, wobei er drei Grup­
pierungen herausarbeitet: 
- den konservativen, den sozial-liberalen 

und den linksradikalen Block (5. J Jl H.). 

Vor allem an hand der bekannten Fälle Peter, 
'Meister und Bastian schilden der Autor die 
»Nachwirkungen in den 80er Jahren«. Er 
kommt zwar zum Ergebnis, daß verschiedene 
Umstände z.u einer gewissen Liberalisierung 
in der Handhabung des Erlasses geführt ha­

ben, daß aber die :»Wendc« 1982 eine weitere 
positive Entwicklung gebremst habe. Die 

vom damaligen Bundesminister für Post- und 
Fernmeldewesen Schwarz.-Schilling zu ver­
uetenden o. g. Fälle fühnen abermals zu hef­
tigen Auseinandersetzungen, in der die Bun­
desregierung nationaJ und international auf 
verlorenem Posten stand (und steht). 
Das Kapitel über ,) Bürgerliche Freiheiten« 

versteht Braunthai als U mersuchung, ob der 
Erlaß von 1972 aUein ein repressiver Schritt 
gegen Dissidenten war oder Teil breit ange­
legter Unrerdrückungstendenzen (5.171). Er 
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gibt einen Überblick über den Zustand der 
bürgerlichen Freiheiten und berührt die 
Schwierigkeiten, die einige Radikale im Pri­
v3tSekw[ hatten, den Terrorismus, die Anti­

terrorgesetzgebung, die begrenzte Zensur in 
Kunst und Wissenschaft, die Ausweitung des 

Pol.izei- und Geheimdienstapparates, die ELn­
schränkung der Demonstrationsfreiheit ... 

Er befaßt ,ich dabei mit zahlreichen Fällen 
von Repression und erhöhter staatlicher 

Überwachung und kommt zum Ergebnis, 
daß derartige Ein- und Übergriffe Überreak­
tiooen waren, die, da Ilo eine Bedrohung in der 
Zeit der Terrorpsychose,O( nicht bestand, nicht 
gerechtfertigt waren. 

In seinen Schlußfolgerungen läßt er schließ­
lich der Gegenüberstellung der Argumente 
der Befürworter und Gegner des Erlasses eine 

Wertung folgen (S. 209 H.). Die Quintessenz 
der Studie ist zugleich ihre Grundthese: 
»Eine demokratische Regierung muß beim 
Schutz ihrer inneren Sicherheit und bei der 
Aufrechterhaltung der Rechtsordnung poli­
tisch Andersdenkenden, dte die vorherr­

schenden Normen und Werte nicht teilen, ein 

Höchstmaß an Freiheit zubilligen«. Folgende 
drei Schlußfolgerungen zieht B. aus der Stu­
die: 
(1) "Wenn konservativ-liberale Regierungen 

an der Macht sind, müssen sie nicht not­

wendigerweise die bürgerlichen Freihei­

ten mehr einschränken, als dies sozial­

liberale Regierungen tun ... «. 

(z) .. Die politische Kultur (die Haltung und 
Wertmaßstäbe der Massen und Elite) hatte 
Einfluß auf den Grad der Unterdrückung 
politischer Dissidenten durch die Regie­
rung«. 

(3) »Je größer die Unterdrückung in einem 
demokratischen politischen System ist) 

welches sich der Ordnung und Stabilität 
rühmt, um so stärker wächst die Gefahr, 

daß das System autoritär wjrd<.~ 

(S. zloL). 
»Trotz des ziemlich betrüblichen Zustandes 

einiger bürgerlichen Freiheiten ... (( kommt 

der Verfasser zu einem, zumindest für die Zu­

kunft, relativ positiven Votum. 

6. Fazit: Das Buch enthält engagierte Studien, 

bei denen der Autor deutlich Stellung bezieht 
und Positionen ergreift: Ein lohnendes Buch, 

das in keiner gut sortierten »politischen({ Bi­

bliothek fehlen darf - eine darstellende und 
wertende Arbeit auf einem beachtlichen Ni-
veau. 

Lutz Michael Büchner 

Graf von. Westphalen~ Emmerich, Kessler: 

Verbraucherkreditgeseez ~ Kommentar 

Köln: Verlag Dr. O.Schmldt KG, 1991, 

55/ S., geb. 138,- DM. 

Udo Reifner: Handbl<ch des Kreditrechl5. 

Verbraucherkredll und Realkredit. - Mün­

chen: Beck, /991. XI, 5/65., geb. DM 
Ij8,-. 

I. Mit dem I.Januar '991 hatte das älteste 

deutsche Verbraucherschutzge!:ictz. das Ab­

zahlungsgesetz I, ausgedient. Statt dessen trat 

auf Grund der EG-Richtlinie zum Verbrau­
cherkredit\ wenn auch mit einjähriger Ver­

spätung (vgl. Art. 16 Abs. 1 VerbrKrRL), das 
Verbraucherkreditgesetz (VerbrKrG) In 

Kraft\ das sich inzwischen schon wieder eine 

erste Reparatur durch das "Gesetz zur Ände­

rung des Bürgerlichen Gesetzbuches (Bau­

handwerkersicherung) und anderer Gesetze« 

gefallen lassen mußte 4• Bei einem Gesetz, das 

einen erheblichen Einfluß auf das Massenge­
schäft der Banken mit ihren Privatkunden 

und auch auf andere Wirtschaftsbereiche neh­

men würde, ist es nicht erstaunEch, daß sich 

schon im Gesetzgebungsverfahren eine Viel­

zahl von Autoren und Interessenvenretern 

zum Regelungswerk insgesamt5, aber auch zu 

Einzclvorschriften zu WOrt meldetc6• Außer 

einigen zusammenfassenden Einführungen in 

das neue Gesetz7 blieb es in der Folgezeit in 

den Zeitscbriften zunächst relativ ruhig. In­

zwischen ist das anders geworden. Nicht nur 

tummeln sich im juristischen Markt der Mei­

nungen erSte Entscheidungen8, sondern auch 

I Zur G t:~ch ichte d!:':,,: Ah t lhlungsgcsc l7,CS vgL Beu ohr, 
ZHR 1}8 (1 97-4), -491 (( , aus damaliger Siebt J:lSlrOW, 

Vern. des u. DJT, Bd. t, Berlin 189l. 
2 EG-Richtllni e" vom u . Dez. 19S6, Jbgedruckt m NJW 

1~ 8S, 19S9ff. , gc~o d lt rt durch R..tchdmie vom 21, F(:br­
'990 ,ABI-EC I r . L61,S,li· 

} G, uher Verhrmchcrkredltc, :tu r Aodt rung der Zivd pro· 
".:-cßordnunf; und andere; G F!JClz.e vom ]7, Da . ' 990 , 
BGal. I, 18-10. 

-4 G, vom 27,Apnl 1,993. BGBLl, SC9' dazu Bub."., NJW 
]99}. ]61r-1610; Drc,$t.:!icr. WM 199}. 14·JJ-1.!50. 

5 VgL ~(W:1 Mulhtorr, WM 1990, IH7fL; wellereN:tchwelsc 
bel Schweuzer, DtZ-lnformatlOoen '991, 180-1 8) m 
FO.2. 

6 Zu § 11 Abs.) VcrbrKrg elW;I. Br.a.un. WM 199'. 165-17°; 
MUllzbcrg, ebd ., 170 fr. 

7 Fasl ::I um:hlu:ßhch b~(;hrel bo!nJ Bulow, NJW 1991, 
l28-rH; kritischer schOll Reinlung·Nid!cn, 2IP r991, 

79 H. 
8 Zur FrOlgc, ob dOlf Abz.G oder dOls VcrbrKrG auch OIU( vor 

dem ]. I. 199J geschlossene Krcdm·t:rtr.1gt lowcndb ;u IM., 

RGH, NJW 199).6-4; zum InhJIt der ß.~lenrung 7,u]el;c1 

RGH, NJW 199}, III}' OLG Frankfurt., NJW-RR 1993, 

177· 
Zu fr.a.ncnisc-Verl..rolgeo OLG Hamm, NJW 1992,2179; 
z.um Erfordernis dCi dru(ktt(bni~ch deutlichen GCStOl]-

5'7 
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518 die Literatur zu den 18 - teil weise sehr lang 

geratenen - Paragraphen der neuen »magna 

chana« im Verbraucherrecht wächst in atem­
beraubendem Tempo9 , 

2. Ei.n Kommentar ist notgedrungen an die 

Gesc{'zessyslematik gefesselt: Seine Autoren 

können nicht so frei vorgehen wie diejenigen 
eines Lehr- oder Handbuches. Weiter nimmt 

die Rechtsprechu.ng in einem solchen auch als 
Nachschlagewerk gedachten Band größeren 
Raum ein, als sie es ohnehi n in der juristi­
schen Fachd.isku s!iiion schon tut. 
Indes erwarte ich von juristischen Werken 

(auch von Kommentaren) noch mehr, näm­

lich z .. sätzlich eine Beschreibung und Ein­
schätzung sozialer Phänomene, die in juristi­
sche Formen gegossen werden) mit alJ den 

s ich daraus ergebenden Konsequenzen. Das 

liegt beim Verbraucherkredit besonders nabe. 
In ihm spiegelt sich klar das Dezennienthema 
der 80er Jahre zwischen Verschulden und 

VerantwonunglO. Unzählige Bäume mußten 

ihr Leben lassen für die Kontroverse um den 

si[[enwidrigen Ratcnkredit, den insbesondere 

die Teilzahlungsbanken nicht für sinenwidrig 

hahen woUtcn' r. Gleiches gilt jetzt schon für 

die Problematik der Mithaftung von Fami­
lienangehörigen LI. Es wurden Fälle mit hor­

renden Zinsüberschreitungen bekannt, die 

sich i_nsbesondere n-ach Titulierung über den 
Weg des MahnveIfahrens ergaben". Selbst die 

tung der W.dt rru fsbclthrung OLG Sluttlp.n, NJW [992, 
}l<4' ; zum W.clt:o'vfsrl«:hl n10ch S, VerbrKrG t.B. 
BGH, NJW 1!l9}. IlS(WO :lber rloch d:u Abx.G anwend· 
bM war). 

9 rn~wncht'n Sind fo lgtnde Komm~nl.lre bzw. H~dbu­
eher erschienen : Bulow, 1991, rtn.u Tc:sKc-. NjW 1991, 

1118 ; Munslcrmann-Humes, 199': St:,~rt, 1991, du,u 
Dulow, NJW 1"1, '941 ; Vonmarln, 199'; Lwowskl-Pe­
[ers-GossnJ.lnn, ' 993: Bruchna-OnIWagncrIWlduwdl. 
1991. ; Ulmtr-H~be.rsack. 111l. In den Aufutzen ~p,dt 
IIIsbtsondr rt die' F~~~ der AnwendbarkeIl Jo uf Lr.uing­
vC'uugc eine groSc. Rolle, Vgl etwl. M'.lrtinck-Oechslcr, 
ZIP 1991, 81 H. : d icst'lbcn. ZBO 191), 97- 107; Sima, 
WM 1991, S69lf.; C.lnarls. ZlP 199),4°' ff.; ;a llgcmell1 
l.ur Bewahrung des VrrbrKrg I·klsc, JA 199J, 6~-70. 
Bender, VuR '991, 197-1.09. spracht wegen dt'T' ~' Iclen 
Unkl:!.rheitcn des Gt'setz.cs sogar von C'1O~m . Arbeitsbc­
schaffungsprognmm fur junstisc.he Verbtc. Rcehmn­
waht' uml Gerichlc~, loB . 

10 Hommelholr. AeP 19". 71- IOS. 9': Krcft. WM '99l. 
L,F5- 1 .. }O, 

I1 Ausluhrü..::h dazu erstmals Haddlßg. Gutachten z.um 
B. DJT. Bcrlin, '980; aus Sicht der Tell:u.hlung$banken 
DuOle., ~i SOIIdUbeIl. , IS ... z.u l' lch S/S ... )-2.6; ders" 
NJW 198{, ]01-7Ili velo zur Enewicklung Ocrledt"r. KJ 
1191, 2.7S-JOlj Boysen. DuR '989. H7-)46. 

'1 Vgl. d2;tU die Darstellung der BCH-Entscheidungen bei 
Krcft, o.Fn. J I und K.mep(r, KJ '991, H]-j41. I\U$ der 
neueren Reehtspr<=chung BG I-t , NJW '99}, )11; OLG 
H:lJT1m, NJW '99), ]1.: OLG Bremen, WM '99}. 
170<} · 

IJ BeispielC'bcl Kohtt. NJW 1985, l.l17-11}0. 

StaatsanwaltSchaften wurden aktiv'.., und das 

WOrt vom )jomodernen Schuldturm (~ war in aJ­
ler Mundelf. 

Am ehesten würde man erwanen, Ausfüh­

rungen hierzu in der Einleirung unseres 

Kommentares zu finden. Tatsäch1.icb gibt es 

auch verschämte Hinweise. So regelt das Ver­

braucherkreditgeset.z nach Rz. 1 der Einlei­

tung ),ein.ige als besonders dri.nglich angese­

hene Fragen, die sicb in den letzten Jahren aus 

der zunehmenden Verschuldung der Verbrau­

cher ergeben haben«. 

Nun wüßte Mann/Frau sicherlich gern, wie 

hoch diese Verschuldung tatsächlich ist und 
was ihre Ursachen sind. Auch was denn wirk­

lich »in den letzten Jahren Gegenstand einer 

breiten Rcformdiskussion geworden« (ebd.) 
war, wäre interessant zu erfahren. insbeson ­

dere wer mit wem diskutiert und wer sich w·ie 

durchgesetzt hat. Aber z.ügeln wir unsere 

Ungeduld und lesen zunächst weiter. 

Tatsächlich r..ndcn wir in Rz. 5 einige Zahlen. 
d.ie ersLaunlieherweise .aber nicht den Mo­

natSberichten der DeutSchen Bundesbank 
entnommen sind, so ndern der ZeitSchrift )!Fi­

nanzierung Leasing FactOring. (FLF) oder 
vom Bankenfachverband stammen (vgl. 
Fn. 11 und 1 }). Auch wird uns mitgeteilt, daß 
in diesem Z usammenhang einige Ba.nkprakti­

ken harscher Kritik umerworfen waren 

(Rz.6) und daß das Problem den Politikern 
))umer den Nägeln« brannte (Rz.4). Aber 

warum eigentlich nur ihnen. warum nicht 

aueh den Juristinnen und Juristen? Hier ist 

deutlich die unheilige Arbeitsteilung zwi­

schen diesen beiden Berufsspanen neu er· 

standen: Wenn es um soziale und damit für 

Juristinnen und Juristen poJitische Fragen 

geht, erklären sie sieh flugs für unzuständig 

und bewahren so d.ie Aura der neutralen In­

stanz. Auf der anderen Seite wird der 

schwarze Peter obendrein noch der Recht · 

sprecbung zugeschoben, deren Au.fgabe es 
gewesen sei, »für den nötigen Schutz der Ver­

braucher gegen überhöhte Zinsen und über­
mäßig belastende Kreditbedingungen. na­
mentlich im Verzugsfalle, Sorge zu trageni' 

(Rz.6). Wenn also effektiver Verbraucher­
schutz u. U. nicht erreicht wird. so liegt das 

offenbar letztendlich an der unfähigen Politik 

14 Vgl. MC'lwcs. Rote Robe 1982, 1 ff. 
15 Zuletzt Bulow, WM 1991, roo?- IOI4: l.U den ncueSlcn 

Zahlen der Bundt>sbank uber das Au~m.aß dtT VerKhul· 
du')g vgl. FR vom u.l\pnI1993, $.1 S. ,.Deutsche ~,ehen 
bei Banken musiv In der Kreide •. 
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oder an der schlechten RechlSprechung, bei­

leibe jedoch nicht an denjenigen, die systema­
tisch die Unterlegenheit und Unerfahrenheit 
der Verbraucher und Verbraucherinnen beim 
Preis- und Marktvergleich, bei der nicht vor­
handenen oder jedenfalls eingeschränkten 

Transparenz einer Vielzahl von Klauseln oder 
beim Problem der Umschuldung oder des 

Verzuges zu ihren Gunsten auszunutz.en ver­

stehen . 
Die K.ritik an der Bankenpraxis wird zwar 
kurz unter Verweis auf Stimmen skizziert, die 
die sozialen Kosten der Überschuldung für 
zu hoch hielten. Worin solche Kosten (voral­

lern auch Ln Form staatlicher Ersatzleistun­
gen) aber tatsächlich bestehen, darüber 

schweigt sich Emmerich, der d.iesen Tei.! bear­
beitet, aus. 

Das kann man gut vers[ehen) schrieb er doch 
noch 1984 folgende Passage: . Angesichts der 
Verantwonung des Menschen für seine pri­

vate Lebensgestaltung kann sich keine 

Rechtsordnung auf die Prüfung der Frage 
einlassen, ob eine Person im EinzelfaU nicht 
die nötigen Minel besitzt, um ihre Schulden 
bezahlen zu können. Die Prüfu_ng wäre ufer­
los und müßte zur völlig willkürlichen Venei 
lung von Lebenschancen und Risiken fü.h­
ren ,6

. 

Jetzt gibt sich Emmerich versöhnlicher, wenn 
er erklärt, es könne ), kei.nem ernstlichen 
ZweiJcI unterliegen, daß mit den vicl.fältigen 
Formen von Verbraucherkrediten häufig er­
hebliche Gefahren für die Konsumenten ver­
bunden. seien (Rz. 57). Deshalb seien auch 
Versuche zurückzuweisen, ,.durch eine be­
tont restriktive Interpretation der häufig z.u­
gegebenermaßen nicht besonders glücklich 
formuljenen Vorschriften des Gesetzes den 
Verbraucherschutz nach Möglichkeit w'ieder 

einzuschränken« (Rz. 58). 

Ganz anders das Handbuch von Reifner, das 
indes die Schwächen des Verbraucherkredit­

gesetzes noch nicht vollständig erfaß!. Schon 
im VorwOrt macht Reifner deutlich, daß setn 
Hauptanliegen der Verbraucherschutz ist, 
den er nicht als lästige Wettbewerbsbeschrän­
kung angesehen wissen möchte und dessen 
Grenze lediglich da liege. wo er innovative 
Formen von Finan zclien.stleistungen und den 
Zugang der Verbraucber zu diesem Markt 

einscbränke (5. Y.) . So sieht der AutOr in der 
rasanten Zunahme des KreditvoJumens priva-

ter Haushalte (dazu § 1 Rz. 4) auch nicht das 
Zeichen für eine Verarmung der Gesellschaft. 

Vielmehr sei .,die Kreditexpansion somit 
nicht ein Zeichen der Verarmu.ng. sondern 
des wachsenden Wohlstandes, in dem der Zu­

gang 1.um Kredit sowie seine Nutzung für die 
optimale Verfügbar'keit des Lcbenseinkom­
rnens für den jeweils notwendigen Erwerb 
von KonsummögJichkeitcn mehr Hand­
lungsfreiheit und größeren ökonomischen 
Nutzen für die Verbraucher , bedeute (Rz. 6). 

Allerdings betOnt Reifner auch gleich im An­

schluß, daß es um das dabei von ihm vOraus­
gesetzte richtige Preis-Leistungs-Verhältnis in 
vielen Fällen im Ratenkredit bislang nicht gut 

bestellt sei (ebd.). Im Gegensatz zu Emme­
ricb stellt er auch sogleich eine Verbindung 

zwischen Kredit und Arbeitseinkommen her, 
wenn er ersteren als Vorgriff auf zukünftigen 
Arbeitslohn bezeichnet (vgl. § 1 Rz. 1 und 2; 

SO auch § 25 Rz. 4). Nur mit dieser Verknüp­

fung kann es m. E. tatSächlich gelingen, so­

ziale Folgekosten gescheitener Kreditver­
hältrusse angemessen zu erklären. 
Auch die Konzeption von Reifners Werk un­
terscheidet sich klar von der eines Komm~n­
urs: Er versucht, verschiedene Kreditformeo. 
etwa dcn normalen Raten- und den Überzie­
hungskredit, die Immobiliarpfandrechte und 
neue Kreditformen, im direkten Vergleich zu 
beschreiben. Das hat Vor- und Nachteile: 
Vorteilhaft ist, daß in der direkten Gegen­

überstellung Inkonsistenzen von Begriffen 
(z. B. Zinsen) auffallen, die ansonSten viel­

leicht verborgen blieben. Der Nachteil ist 

eine dadurch erschwene Übersichtlich­
keit. 
}. Verlassen wir diese allgemeinen Er",'ägun­
gen zum Verbraucherschutz, und betrachten 
wir noch einige konkrete Themenbereichc 
und ihre Kommentierung. 
a) Da ist zunächSt die Frage, die Juristinnen 

und Juristen aller Sparten heute umtreibt: 
) Wie hält man's mit der EG ?« Hier zeigt der 
Kommentar in der Einleitung (Rz. 12 H.) her­

vorragend auf, wie europäische Zusammen­
hänge inzwischen auch das innerstaatliche 
Recht beherrschen. Das läßt sich exempla­
risch gut :lm Streit zwischen der Blilldesrepu .. 
blik und Frankreich über die richtige Berech­
nung des sog. effektiven Jahreszinses ver­
deutlichen, der nach allgemeiner Meinung ein 
entscheidendes Vergleichsmerkmal für den 
»Preis« verschiedener Kredite darstelJt. 
Erst nach langwierigen Verhandlungen 
konnte hier auf Ministerratsebene ein Kom-

5/9 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1993-4-513 - Generiert durch IP 216.73.216.109, am 14.06.2026, 03:52:16. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1993-4-513


52° promiß erreicht werden, der den beiden 

Hauptkontrahenten Übergangsfristen bis 

zur endgülrigen Angleichung gewährt 
(Rz. '4 f.). 
Nicht erÖrtert wird, welchen Spielraum die 
EG-Richtlinie weitergehendem Verbraucher­

schurz gelassen häne und daß jedenfalls Skep­
sis bei der korrekten Umsetzung einiger ihrer 

Regelungen angebracht erscheint'7. Trotz 

dieser prinzipieU europafreundlichen Einstel­
lung wird auch nicht erönen, welche Aus­

wirkungen die zweite Bankrechtskoordinie­
rungsrichtlinie der EG von 1989[8 auf das 
Verbraucherkreditgesetz und -ge.schält haben 

wird. Dazu hätte aber aller Anlaß bestanden, 

weil An. 18 dieser Richtlinie es nunmehr aus­

ländischen Banken gestanet, in der Bundesre­

publik tätig zu sein, ohne sich der deutschen 
Bankaufsicht unterwerfen zu müssen, solange 

sie in ihrem Sitzland zugelassen sind. Auch 

Reifner erwähnt diesen Punkt nicht. 

b) Von zentraler Bedeutung für den Verbrau­

cherschutz ist seit längerer Zeit das in ver­

schiedenen Gesetzen (leider auch unter­

schiedlich) geregelte Widerrufsrecbr'9 . Dabei 
betrafen die ersten Widerrufs rechte interes­

santerweise n.icht gerade die Bereiche. die 

man dem klassischen Verbraucherschutz zu­

ordnen würde: Als erStes tauchen sie nämLich 

1969 in § 11 des Gesetzes über den Vertrieb 

ausländischer Investmentanteile uund in § 23 
des Geserzes über Kapitalanlagegesellschaf­
ten auPo. 

Als dann '974 § ,b in das Abzahlungsgeserz 
eingefügt wurde, wonach der Kunde bei un­

ter dieses Gesetz fallenden Geschäften die 
Möglichkeir erhieIr, seine Willenserklärung 
binnen ei_ner Woche nach ordnungsgemäßer 

Belehrung zu widerrufen. entbrannten sofort 

verschiedene Kontroversen über: 

die druckrechnische Hervorhebung und 
den korrekren lnhah der Widerrufsbeleh­
rung (insbesondere bei finanzierten Ab­

zahlungsgeschäfren) 

[7 Vgl. du: schnflli che Sieltunsnlhmt von RClfncr 1.um Fra­
gt:nkl[-l]og deJ' Recht.5 l.ut!ichUlzcs d~J Deutsc hen Bun­
desuga 7_um E"nlwurf emd Cest~ uber Verorallchcr­
kredile . . . , BT-Dr. 1 r/5-462 unter Ziff . l. Zum Verh:ll!ms 
von ECi-Richtlinien und n"llion"llem Recht 1., B. Hom­
ffitlhof(. 0. Fn. 10, 9S U. 

18 Dl.2U B"ldcr. C:uZW I9"StO, 117-112. 
19" VgL Tcske, NJW 1991, 279J-1804. Dls Wlderrufsrcchl 

soll sog"3r, WtM es OJ.ch den Valern dcr Schuldrc( hl~ n' ­

form Geh[. mit Hilfe eines neucn § }OP ins BGB ,lUfge­
oommeo werden. N"3chweisc bei Teske, "l.3..0. In 
Fn,lo. 

10 Vgl. Tcske, 0. Fn. t9 m.w.N. in Fn.2 und J; Ollm"lnn, 
WM [991. zooS. 

die Notwendigkeit der Kundenunterschrift 
und 
den Zugang des Widerrufs. 

Kaum einer dieser Streitpunkte ist nach dem 

neuen Gesetz ausgeräumt (vgl. zur druck­

technischen Hervorhebung von Westphalen, 

§ 7 RZ.11 und 24; zur Verbraucherunter­

schrift 25 f.; zum Inhalt der Belehrung 27 ff.; 
Reifner, § 9, Rz. 28 H.). 
Das Verbraucherkredirgesetz hat i_nsofem 

eine Verschlechterung der Verbraucherposi­

tion gebracht, als nunmehr bei nicht erfolg­

reicher Belehrung der Schwebezustand auf 
jeden Fall nach einem Jahr beender ist (§ 7 
Abs.2 S. ) VerbrKrG). Ob die früher gel­
tende Wohltat eines bis zur vollständigen Ver­

tragserfüllung andauernden Schwebezustan­

des tatsächlich in der Praxis häufiger relevant 

geworden ist, kann allerdings bezweifelt wer­

den H
• 

[nteressanter und durchaus bedeutSam ist 

hingegen die Frage, wann denn der Vertrag 

wirksam wird, d. h. ob etwa, wenn eine Be­

lehrung über das Widerrufsrecht erSt nach 

6 Monaten ordnungsgemäß erfolgr, für die 
Zeitspanne davor1 also für die erSten 6 Mo­

nate des »Schwebezustandes«, wegen einer 

etwaigen Rückwirkung der nicht widerrufe­

nen Willenserklärung vertragliche Zinsen zu 

entrichten sind oder nicht. Von Westphalen 

(§ 7 Rz·4) hält den Sneir für von "praktisch 
geringer Bedeutung«, was - wie das obige 

Beispiel zeigt - nicht zwingend so sein 
muß11. 

Wirklich verfehl, ist aber § 7 Abs. ) 
VerbrKrG. Er unterstellt zwar auch Darle­

hensverträge dem Widerrufsrecht) schränkt 

das aber sofort wieder ein: Der Widerruf gilr 

nämlich als nicht erfolgt, wenn der Darle­

hensbetrag nicht innerhalb von z.wei Wochen 

nach Auszahlung oder tatsächlichem Wider­

ruf zurückgezahlt wird. Eine echte Möglich­
keit) Konditionen zu vergleichen und zu 

überprüfen, bleibt den Darlehensnehmerin· 
nen und -nehmern so nach einmal geschlosse­

nem Vertrag prakrisch nicht. Schwierigkeiten 

ergeben sich VOr allem. wenn das Darlehen 

verabredungsgemäß an einen Dritten au.sge­

zahlt wird (so auch von Westphalen, § 7 
Rz.57). Verbraucherfreundlich stellt er hier 
für den Frisrbeginn auf d.ie konkrete Kennt-

ImmC'rhin W:lren In BCH, NJW 199}. 128 mdlr als 
.1 J:lhrc 7;wi$chen Ve-rmGsschluß und WiderTufscrkllrung 
ins Land geg·lngcn. 

12 Ausfuhrlic;h duu Ollmann, WM 1992, 22°5, .u08. 
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nis des Darlehensnehmers von der Auszah­
lung ab (ebd.), während Reifner (§ 9 

Rz. 47 H.) zu der mißglückten Vorschrift in 

seinem Handbuch keine Bedenken vor­

t.rägt. 

c) Besonders kritisch wird die Lage vOn 
Schuldnerinnen und Schuldnern im FaUe des 

Verzuges und der Kreditkünd.igung. Hier 

werden die verschiedenen, aber kaum befrie­
digenden Handlungsmöglichkeiten von Kre­

ditkunden) die nicht mehr i.n der Lage sind, 
die von ihnen verlangten Raten zu bezahlen, 
sehr deutlich. Praktisch bleibt ihnen nur die 

Wahl zwischen verschiedenen kostenträcht.i­
gen Übeln: Stundungen (dazu Reifner § 2) 

Rz. 4' ff.) und Tilgungsstreckungen , Um­

schuldungen (dazu etwa § 14 RZ.20; 25, 6; 

)0, 79 und § )4) oder . sich- tot-Stellen « mit 
der Folge teurer gerichtlicher Schuldbeitrei­

bung. Der einmalige Kredit wird so leicht zu 

einem lebenslangen Zwangsverhältnis (Reif­

ner, § 25 Rz. I). Auf der anderen Seite Steht 

das immer wieder betonte Bankeni.nteresse, 
sich vor der [nsolvenz der Kred.itnehmerin­
nen und -nehmer zu schütZen, ,;\'as zu einer 
großzügigen Zulassung der Kreditkündigung 

führt. Reifner macht indes klar, daß sich die 
Banken schon auf andere Weise vielfach vor 
diesem Risiko geschützt haben, z. B. durch 

Sicherungsübereignungen oder LohnV'oraus­
abuetungen. Mit der massenhaften Kündi­
gung von Kreditverträgen verfolgen sie offen­
bar noch ejnen weiteren Zweck: Sie versu­
chen, die Zinsschwankungen des Marktes 
auszunutzen und sich entsprechend bei Kre­
diten mit niedrigem Zinsfuß in einer Hoch­
zinsphase Von diesen Verträgen zu lösen, um 
gewinnbringendere Anlagen zu finden (§ 25 
Rz. ,,). 

All das wird bei Emmerich in der Kommen­

tierung zu §'2 VerbrKrG nicht erwähnt, 

sondern sofort mit der dogmatischen Sub­
sumption der Vorschrift begonnen (§ J2 

Rz .• ). Auch die von Reifner ausführlich dis­

kutierten Gründe eines Mitverschuldens des 
Kreditgebers (§)O Rz.)6 fC) oder etwaige 

dem Kreditnehmer insoweit zustehende 
SchadensersalZanspruche (§ )8), finden in der 

Kommentierung von Emmerich keinen 
Raum. Daß beim Rückzug auf die Dogmatik 
die ökonomischen Interessen verschwimmen 
müssen, ist geradezu zwangsJäufig. Über sie 
wird der Schleier der juristischen Form ge~ 
breitet. 
d) Zinsen sind das Geschäft der Banken. 
Nicht nur ihre Höhe bei Abschluß der Kre-

ditverträge, sondern auch die Berechtigung 
und die Berechnung von Verzugszinsen führ­
ten und führen zu heftigen Kontroversen. 
Erstaunen kann das nicht; denn gerade im 
Venug zeigt sich , wie schnel.l aus einem Kre­
dit zwei, drei oder ganz viele werden, bevor 
das Umschuldungskarussell zum Stehen 
kommt und ein Leben an der Piändungsfreig­

renze beginm. 
§ 1 r VerbrKrG bringt h.ier etwas Klarheit, 

den Schuldnerinnen und Schuldnern aber we­

nig Freude: Die Verzugszinsen \verden zwar 
an den Bundesbank-Diskonrsatz gekoppelt, 

aber gleichzeitig mit einem 5 %i~en Aufschlag 

versehen (§'I Abs.1 VerbrKrC;). Damit ist 

der in den 80iger Jahren vehement geführte 

Streit, ob Banken lediglich ihre eigenen Refi­

nanzierungskosten als Verzugsschaden be­
rechnen dürfen, oder ob sie auch im raBe des 
Schuldnerverzuges den Vcnragszins weiter 
verlangen können!}, erst einmal obsolet. 

Zu Recht weist Emmerich (§ tl Rz. 7) jedoch 

auf eine in dieser Vorschrift enthaltene Kurio­
sität hin: Wieso wird eigentlich Kreditinstitu­
ten ein Privileg (Emmerich. ebd" meint hin­
gegen, es sei eher ein Nachteil) gegenüber 

anderen Gläubigern eingeräumt, indem jenen 
die Vorschrift praktisch eine abStrakte Scha­
densberechnung ermoglicbt, während diese 
derartige Richtwerte nicht in gleicher Weist: 
für sich in Anspruch nehmen können? Viel­
leicht ist das indes nicht so dramatisch, wie es 
auf den ersten BUck aussicht ; denn durch Ver­
wendung entsprechender Allgemeiner Ge­

schäftSbedingungen, an deren Zulässigkeit, 

wenn richtig formuliert, keine Zweifel beste­
hen dürften , hätten die Banken dieses Ergeb­

nis ebenfalls erreichen können. 

Eine bei Erscheinen beider Bücher noch nicht 
bekannte BGH-Enrscheidung verdient in 

diesem Zusammen bang noch Erwähnung.l". 
Darin wendet das Gericht das Verbraucher­

kreditgesetz schon im Vorgriff auf sein Wirk­

sam werden an : Es unterwirft seinem § tJ 

nämlich faktisch auch Verträge, die vor ]n­
krafnreten des Gesetzes geschlossen wurden. 
Dabei argumentiert es mit den Gesetzesmate­
rialien und meint, im Rahmen von § 287 ZPO 

könne man die vom Gesetzgeber zu § LI an-

13 Vgl. ... on Verbr~uchef$l;'ite Reifnt r, BB 1985. 8M3, Relr­
ncr/Burmeister, JZ 1987, 9P-<il59: 41U5 Bl.nktn~i !; ht Stei · 
Dt"r, OB 1986, IS~1- lf61; den., OB 1986, 895-900; ~us 
der Recht.tprcchung ~uerst BGHZ tOl. 10}; BGH, NJW 
I?U, 1967; NJW 199). n60, 11.61. 

tot BGH, NJW 1992., 109 Anders fur Rc:Ukrcditc ßGl-I, 
NJW I??J, 1610. 
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52 2 gestellten Erwägungen auch schon auf Alt­
fälle übertragen. Warum dann überhaupt § 11 

Abs. t VerbrKrG geschaffen wurde, verräl 
das Gericht nicht. Damit entbindet es die 

Banken entgegen seiner früheren RechtSpre­

chung15 von der Norwendigkeit, die Venei­

lung ihres Geschäftes auf verschiedene Kre­
diranen offenzuJegen. Vielleicht war das ja 

überhaupt die eigentliche Triebfeder für § 11 

Abs. I VerbrKrG; denn welche Bank offen­
ban schon gern die Zusammensetzung ihres 

Kreditvolumens in gerichtlichen Auseinan­
dersetzungen? Insofern dürften auch die Ban­

kenvenreter mjt dem von ihnen erreichten 

Ergebnis im Verbraucherkreditgesetz zufrie­

den sein. 

Emmerich häh sich bei dieser Diskussion, 
wie meist, weitgehend zurück, um nicht den 

Schein der Neutralilät aufs Spiel zu set­
zen. 
Bemerkenswert ist noch die Vorschrift des 

§ 11 Abs. 2 S. 2 VerbrKrG, wonach scheinbar 
das Zinseszinsverbot des BGB durchbrüchen 
wird. Danach können die Banken nämlich 
Zinsen auch VOD Verzugszinsen verlangen, al­
lerdings nur in gesetzlicher Höhe. Für § 289 
S.2 BGB hat der BGH ein ähnliches Ergeb­
nis, doch ohne die Beschränkung auf 4%, 
jüngs[ ausgesprochen l6 . Emmerich hat diese 

15 Vgl nur du! NlChwC1St: bei KdtmJ.nn, NJW '990, 
11 S4- 1 r60. SeIne AuJ(;;u sung, wonach Form\lLuklau~cln, 
dlc bei elßcr ungrn r:hmi!;IC'ß KOnlo\l~rltehung dC'n B .. n­
ken Verzugu:inif:!l Im Rlhmcn der SS 3 I s fL BG B zut.r­
kennen, gegen ~ 9 AGBG vcr.~ IlI:ßt'Il, l): ~ \'0111 BGH UZ 
'993, 112) mcht "lhepricn worden. O(fensjchdlch er· 
leichtert darubcr Adcn, JZ 199}, ll4 H., der .'i Ich darubl:r 
c.mport, dlß Vtrbrluchcrinncl1 und VrrbrlUl: hcr CI ge­
wagt tu.rten, nach emer ttgcntclhgen erninsumJlche-n 
Entsch eidung d e.~ LG DU ffCld orf (NJW 199°,26:\0) m il 
~vorgcfcnib'1cn .xhn::lM-n _ b~1 ihren Banken :lufzut) Uo 

d1t~n um Vtn.ugs<'.insen <'. uRl ckzuverbngtn . Die einen 
haben e!.ncrt B:mkverbanJ . d u.,: .ilndcrC'n dll rfcn .:.hl'f !.;elße 
vorfonnulicnen Schrclbro vorle-gen. So Ist du mll der 
Privalaulonomlc' 

16 NJW 19'93, 1260. 

Konsequenz schon aus der früheren Recht­
sprechung gezogen (§ 11 Rz. 12 ff.), ohne -
wie etwa Reifner1.7 - den Umschwung der 
Rechtsprechung in den letzten 10 Jahren 
nachzuzeichnen, der erSt zu diesem Ergebnis 
geführt hat. 
4. Wie soll ich nun Kommentar und Hand­
buch einschätzen? Für ),biedere« Juristinnen 
und Juristen, die nichts über soziale Pro­
bleme, Interessendivergenz.en, Absatzstrate­
gien der Anbieterseite und die Hintergrunde 
für neue Kreditformen und ihre juristische 
Durehsetzung wissen wollen, ist der Kom­
mentar von Graf von Westphalen sicher gut 
geeignet und erfüllt dort die Voraussetzun­
gen, die allgemein an ein solches Buch gestellt 
werden. 
Wer aber wissen will, wie sich juristische Ka­
tegorien entwickeln, Konjunktur bekommen 
und dann wieder verschwinden, der erfährt 
bei der jurist.isch immanenten Sicht der 
AutOren wenig. Insbesondere die zukünfti­
gen Verändenmgen im Bankwesen1.8, die mit 
Sicherheit auch Rückwirkungen auf die Art 
und Weise der Kreditvergabe und die Palette 
von Bankdiensdeistungen haben dürften, 
werden nicht themat.isiert. 
Klassisch an diesem Kommentar auch die 
Suggestion der Neutralität: ?vIan Stellt sich in 
die i'viine und kritisiert dann genüßlich die 
überzogene Kritik beider Lager! Nur, ob die 
Mitte immer die Mitte ist, das erscheint doch 
fraglich. Eine offene Stellungnahme mit ein 
bißehen »Überziehung«, wie man sie an vie­
len Stellen bei Reifner findet, hat - jedenfalls 
bei mir - mehr »Kredit«, 

Uwe Boysen 

1,7 Relfoer, NJW 1991., J37-Hh )38. D:lgcgcn BGH, 
o. Fn.l6. 

28 Dazu erW:l Die Zci, vom I ':". Man. 1993, ~Dic Großfllu.nz 
!Opt'ckt .. b .. und de.r Spu.:gcl Nr. 38 vom 10 Seplcmber 
1993, S. 13..j· 
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